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Reinigungsarbeiten: Fenster
	


	Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement sind bei der Fensterreinigung im Gebäude folgende Hinweise zu beachten:



	· Nur folgende Personen dürfen Ihnen Anweisungen erteilen:      
· Folgende Gefährdungen im zu reinigenden Bereich können auftreten:      
· Folgende Schutzmaßnahmen sind einzuhalten:      
· Werden Reinigungsmittel mit Pflegezusätzen verwendet:
· Pflegemittel nach Herstellervorgaben verwenden, möglichst Wischpflegemittel verwenden.

· Wischpflegemittel nicht nachpolieren, die rutschhemmenden Bestandteile werden sonst unwirksam.

· Während der Arbeit flache fersenumschließende Schuhe mit rutschfester Sohle tragen.

· Bei Nassreinigung gegebenenfalls wasserdichte Schutzkleidung benutzen - zum Beispiel Handschuhe, Schürze, Anzüge, Stiefel, Gesichtsschutz.

· So arbeiten, dass der Körper nicht unnötig belastet wird: aufgerichteter Oberkörper beim Heben von Gewichten, Gewichte möglichst nahe am Körper führen, gerader, entspannter Rücken beim Wischen und Saugen.

· Wenn möglich, Fenster vom Fußboden aus reinigen - gegebenenfalls Reinigungsgeräte mit Stielen verwenden. Ansonsten sind zur Fensterreinigung geeignete Tritte oder Leitern als Aufstieg zu verwenden. Keine Stühle verwenden, da sie leichter umkippen und wegrutschen als Leitern.

· Sollte es notwendig sein ohne Leitern oder Gerüste hoch gelegene Fensterflächen von außen putzen zu müssen, so sind besondere Schutzmaßnahmen vorzusehen wie zum Beispiel Sicherheitsgeschirre (Sicherheitsgurt mit Falldämpfer).

· Bei Arbeiten von der Innenseite sind geeignete Absturzsicherungen (Seitenschutz), wie zum Beispiel Fenstergeländer zu benutzen.

· Hubarbeitsbühnen sind entsprechend ihrer Betriebsanleitung standsicher aufzustellen und zu betreiben.

· Vor und beim Betrieb auf einwandfreien Zustand und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen der Hubarbeitsbühne achten.

· Beim Verfahren der Hubarbeitsbühne:       dürfen sich Personen auf der Arbeitsbühne aufhalten (vom Hersteller dafür vorgesehen).

· Arbeitsgeräte - zum Beispiel Ziehklinge- nicht im wasserbefüllten Eimer mitführen (Verletzungsgefahr).

· Vor Arbeitsbeginn Hände eincremen und Handschuhe tragen, wenn Feuchtarbeiten täglich länger als zwei Stunden dauern und/oder Hautausschläge auftreten.

· Hautschutzplan beachten. Der Hautschutzplan befindet sich:      


In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.
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